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Mit Opa!
Aus jedem Studium habe ich je eine Freundschaft bewahrt, beides Frauen: aus dem Lehrerstudium vor 40 Jahren Ulrike und aus dem Jurastudium vor 30 Jahren Linda; sonst habe ich keine Verbindung mehr zu meinen früheren Kommilitoninnen oder Kommilitonen.

Auch wenn uns das Schicksal nach dem Studium in verschiedene Teile Deutschlands auseinander geführt hat, alle im Laufe ihres Älterwerdens zwischendrin irgendwelche Partner gefunden und wieder verloren haben, ich Dorothea geheiratet hatte, die dann 13 Jahre später an ihrer Krebserkrankung gestorben war, so ist der Kontakt zu meinen Freundinnen Ulrike und Linda doch nie gänzlich abgerissen und mal extensiver, mal intensiver aufrecht erhalten worden.

Aber selbst dann, wenn der Kontakt nicht mehr so eng wie früher ist, können »alte Lieben« immer noch Anlass zu aktueller Freude sein; z.B. wenn man durch sie so irre Geschichten erfährt, wie Linda sie mir glucksend aus Berlin mitteilte: vor lauter Lachen konnte sie kaum erzählen!

Linda ist seit Längerem bei einem Bundesministerium angestellt – ich glaube, sie arbeitet dort sogar. 

Nach einer Versetzung in eine andere Abteilung lernte sie, das ist ja nicht zu umgehen, neue Kollegen kennen. 

Eine ihrer neuen Kolleginnen erzählte ihr nach einem Wochenende die irre Geschichte, die ich gleich wahrheitsgetreu, wie sie mir berichtet wurde, weitererzählen werde; und die die Dame als Gaglieferantin an einen Filmregisseur verkaufen müsste! 

Als ehemaliger Strafverteidiger weiß ich, dass es »nichts gibt, was es nicht gibt«, dass das Leben viel einfallsreicher ist, als selbst auf das Ausdenken von möglichst absonderlichen Fällen spezialisierte Strafrechtler sie sich auszudenken vermögen. So hatten wir Studenten des Strafrechts mit Begeisterung gelernt, dass man einen Mordversuch auch an einem Toten begehen kann: eine in der häuslichen Küche arbeitende Ehefrau hatte ihrem in der guten Stube fernsehenden Ehemann wiederholt etwas zugerufen, aber nie eine Antwort erhalten, und die in der mangelnden Kommunikation ihrer Meinung nach zum Ausdruck kommende Missachtung hatte sie so erbost, dass sie das neben der Küchentür zum Bejagen von ihre Blümchen vernaschenden Wildkanickeln stehende Gewehr nahm und ihrem friedlich vor dem Fernseher sitzenden Mann eine Kugel durch oder eine Ladung Schrot in den Kopf jagte. „Nu kann’ste liegen bleiben!“ 

Wie sich hinterher herausgestellt hatte, war der Ehemann aber beim Fernsehen noch vor dem Schuss nicht friedlich ein-, sondern friedlich entschlafen! 

Oder können Sie sich vorstellen, dass das Opfer eines Mordanschlages wegen eben dieses an ihm begangenen Mordanschlages wegen Mordversuchs mit »lebenslänglich» bestraft werden kann? Der BGH hat es in einer umstrittenen und daher in Seminaren gerne zerpflückten Entscheidung gemacht! Aber das ist eine andere Geschichte, die hier zu erzählen zu weit führen würde. 

Diese beiden Beispiele sollten nur deutlich machen, dass Strafrechtler als »Freunde des gespaltenen Haares« sehr gerne mit absonderlichen Fällen hantieren, gerne mit ihnen arbeiten und argumentieren, sie also in dieser Hinsicht eingeübt sind.

Wir hatten in unseren Strafrechtsvorlesungen und Seminaren von unserem von uns wegen seiner wissenschaftlichen Ernsthaftigkeit, mehr noch aber wegen seines großen Humors geliebten Strafrechtsprofessors Schmidhäuser gelernt, dass bei einer Straftat eine »Handlung« vorliegen müsse, die bei der Fallbearbeitung nach dem von ihm entwickelten teleologischen System an erster Stelle geprüft werden muss, wobei »Handlung« als »gewolltes Tun« definiert wurde. Wenn man gerne mit Gedanken spielt, Gedanken gerne zu Ende denkt, dann kommt man sehr schnell darauf, nach einem Beispiel zu fragen, in dem strafbares Handeln vorliegen könnte, das bei näherer Betrachtung aber mangels einer »Handlung« dann doch nicht gegeben ist. An dieser Stelle musste selbst unser einfallsreicher Strafrechtslehrer passen! Diese eine strafrechtliche Frage ist uns der »Rechtsriese« Schmidhäuser schuldig geblieben.

So blieb bei mir wegen der sich nur theoretisch auftuenden Möglichkeit mangels eines illus​trierenden Fallbeispieles jahrelang ein nicht auflösbares Unbehagen. Auch noch, als ich mein eigenes Strafrechtslehrbuch geschrieben hatte. Und dann eines Tages las ich eine kleine Zeitungsnotiz, die in mir ein immer noch wachrufbares Glücksgefühl hervorrief, weil ich nun in dieser Notiz endlich den Fall gefunden hatte, den sich bis dahin keiner hatte ausdenken können, der mir aber zur Abrundung der von mir zur Erläuterung aller meiner in meinem Strafrechtsmanuskript ausgebreiteten Darlegungen angeführten Fälle immer noch gefehlt hatte:

"Mord beim Schlafwandeln: Freispruch

dpa Ottawa. Kanadas Oberster Gerichtshof hat den Freispruch für ei​nen Mann bestätigt, der beim Schlafwandeln seine Schwie​germutter ermordete. Wie die kanadische Presse berichtete, ak​zeptierten die acht Richter einstimmig die Entscheidung eines untergeordneten Gerichts, wonach der Mann klinisch schlief und nicht willentlich handelte.

Kenneth Parks war beim Fernsehen eingeschlafen, fuhr am frü​hen Morgen 23 Kilometer über eine verkehrsreiche Straße zu den Schwie​gereltern, nahm eine Brechstange aus dem Kofferraum, hol​te ein Messer aus der Küche und tötete seine Schwiegermut​ter. Den Schwie​gervater verletzte der Angreifer, der anschlie​ßend zu einer Polizeistation fuhr."

Somnambul agiert, folglich keine Handlung als gewolltes Tun, folglich keine Straftat! Schmidhäuser wäre vor Begeisterung »geplatzt«, wenn er uns neugierig fragenden Studenten zur Illustration des in seinem Lehrbuch Ausgeführten diesen Fall hätte präsentieren können!

Der Fall, den ich nach Lindas Bericht (und nach dieser langen, aber hoffentlich nicht ermüdenden Einleitung) nun wiedergeben möchte, hat auch mit einer Leiche zu tun, aber so bizarr und dabei Mitleid mit dem Opfer erregend wie der aus der Zeitungsnotiz ist er nicht; im Gegenteil: vor glucksendem Lachen konnte Linda ihn nur nach vielen Anläufen erzählen. Auch er macht wieder einmal deutlich, dass es »nichts gibt, was es nicht gibt«: 

Ihre Kollegin war am Wochenende mit ihrem Mann in dessen kleines Heimatdorf im Harz gefahren. Bei Nachbarn war an dem besagten Wochenende ebenfalls Besuch erschienen: die Tochter mit ihrem polnischen Mann und Schwiegervater, mit Opa. Opa war trotz seines Alters, seiner Gebrechlichkeit oder seiner Krankheit – so genau ist mir das nicht gesagt worden - mitgenommen worden, um ihm noch einmal etwas Schönes zu gönnen. Das war problemlos möglich geworden, denn schließlich gehörten jetzt ja alle seit ein, zwei Wochen zur EU!

Man saß zusammen, unterhielt sich und freute sich nach langer Zeit über das Wiedersehen. Diese Freude muss für Opa überwältigend gewesen sein: das Herz.

Was nun? Im Märchen heißt es immer so schön: Nun war guter Rat teuer.

Hier war es ähnlich: guter Rat sollte aber möglichst billig sein, denn Überführungen von Leichen in ein anderes Land sind formularaufwändig und teuer. Das müsste doch ohne den leidigen Papierkrieg und die hohen Kosten möglich sein!

Wer auf die rettende Idee kam, ist mir nicht berichtet worden. Vielleicht der Ehemann, denn Leute aus Ländern mit staatlicher Mangelwirtschaft sind darin eingeübt, auch ungewöhnliche Wege einzuschlagen, um ans Ziel zu gelangen. Vielleicht war es auch ein anderer findiger Kopf aus der Kaffeerunde, jedenfalls war in dem familiären brainstorming plötzlich die Idee geboren, vom Dachboden den nach dem letzten Skiurlaub dort abgestellten Auto-Dachgepäckcontainer runterzuholen, ihn mit einer Decke auszuschlagen und Opa dort reinzupacken. Er sollte es auf deiner vorletzten Reise bis zu ihrem Ende gut haben; und mit Decke würde er nicht vielleicht verräterisch klötern.

Der Kaffe schmeckte sowieso nicht mehr richtig, ein paar Mann fassten an, der Dachgepäckcontainer war schnell verkehrssicher angebracht, und dann wurde Opa dort reingepackt.

So konnte die trauernde Familie die Heimreise antreten; einziger Trost: mit Opa.

Unterwegs wurde einmal Rast gemacht. Als die Restfamilie aus der grenznahen Autobahnraststätte wieder rauskam und weiterfahren wollte, war ihr Auto geklaut: mit Opa!

Der SPIEGEL schrieb oder der Volksmund formulierte über die polnische Automaffia: „Kaum gestohlen, schon in Polen!“

So wird Opa – vielleicht auf Schleichwegen und ohne kritische Fragen von Zöllnern: „Haben Sie in Ihrem Gepäck etwas zu verzollen?“ - vor seiner Familie in Polen gewesen sein!

Ob er in Anwesenheit seiner Familie und Freunde zu seiner letzten Ruh’ gebettet wurde, ob es an seinem Grab ein abschiednehmendes Familientreffen gegeben hat, ob der Eigentümer je sein Auto zurückerhalten hat, das habe ich nachträglich nicht mehr erfahren. Vielleicht ist Opa ja irgendwo in einem polnischen Wald verscharrt worden, um keine lästigen Fragen aufkommen zu lassen. Vielleicht spielen dort Wölfe – mit Opa?

Aber das Gesicht, das die Autodiebe gemacht haben werden, als sie ihre Diebstahlsbeute genau musterten wollten und dazu auch den Dachgepäckcontainer öffneten, hätte ich sehr gerne gesehen!
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